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Verhandlungsschrift 
 

 
aufgenommen bei der Sitzung des Gemeinderates der G emeinde 
St.Roman am Freitag, den 24. September 2010. 
 
Tagungsort: Gemeindeamt St.Roman (Sitzungssaal) 
 
Anwesend: Bürgermeister Berlinger Siegfried 
 Vizebürgermeister Kriegner Norbert 
 Gemeindevorstandsmitglied Wimmer Gerhard 
 Gemeindevorstandsmitglied Kropf Christian 
 Gemeinderatsmitglied Beham Josef 
 Gemeinderatsmitglied Lang Herbert 
 Gemeinderatsmitglied Schasching Franz 
 Gemeinderatsmitglied Hamedinger Matthias 
 Gemeinderatsmitglied Baminger Johann 
 Gemeinderatsmitglied Max Josef 
 Gemeinderatsmitglied Kohlbauer Johann 
 Gemeinderatsmitglied Baminger Rudolf 
 Gemeinderatsmitglied Grill Alfred 
 Gemeinderatsmitglied Mauthner Paula 
 Gemeinderatsmitglied Kriegner Christian 
 Gemeinderatsmitglied Doblinger Johann 
 Gemeinderatsmitglied Fuchs Franz 
 Gemeinderatsersatzmitglied Razenberger Markus 
 
Es fehlen:  Gemeinderatsmitglied Breidt Johann – en tschuldigt 
  Gemeinderatsmitglied Mauthner Matthias - entschul digt 
 
Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung  und stellt 
fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde 
b) die Mitglieder des Gemeinderates zur Sitzung zei tgerecht einge- 
   laden wurden, worüber der Zustellnachweis vorlie gt und die Sit- 
   zung durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht  wurde 
c) die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates gegeben  ist. 
d) die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung des Gemeinderates  
   während dieser Sitzung zur Einsicht aufliegt und  Einwendungen  
   gegen dieselbe bis Sitzungsschluss vorgebracht w erden können. 
 
Der Bürgermeister ersucht Gemeindesekretär Stadler das Protokoll 
zu führen. 
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Bevor der Bürgermeister in die Tagesordnung eingeht  legt er dem 
Gemeinderat folgenden Dringlichkeitsantrag vor: 
 
Erlassung Kindergartenordnung 
 
Begründung: 
Auf Grund der Novellierung des Kinderbetreuungsgese tzes und auf 
Grund von Änderungen beim Arbeitsjahr, der Öffnungs zeit und der 
Elternbeiträge ist die Kindergartenordnung für das Kindergarten-
jahr 2010/2011 neu zu erlassen. 
 
Der Bürgermeister lässt sodann über diesen Antrag a bstimmen und 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, mittels Hand zeichen, diesen 
Punkt als Tagesordnungspunkt 10 – Erlassung Kinderg artenordnung - 
in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
 
 
1. Gemeindeehrungen  
Der Bürgermeister führt aus, dass der Kulturausschu ss Richtlinien 
für die Verleihung von Ehrennadeln festgelegt hat. Auf Grund die-
ser Richtlinien wurde die Verleihung von Ehrennadel n an folgende 
Personen vorgeschlagen: 
 
Ehrennadel in Gold:  
Vizebürgermeister Huber Josef 
Pastoralassistent Braid Martin 
 
Ehrennadel in Silber:  
Gemeindevorstand Kislinger Martin 
Gemeinderat Auinger Franz 
Gemeinderat Lang Alois 
Gemeinderat Lechner Friedrich 
Gemeinderat Stadler Peter 
 
Ehrennadel in Bronze  
Gemeinderat Enöckl Roman 
Gemeinderat Koller Günter 
Gemeinderat Leidinger Josef 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Überreichung,  soweit mög-
lich, bereits im Rahmen der 20-Jahr-Feier des Heima thauses erfolg-
te. Die Überreichung der Ehrennadeln an Lechner Fri edrich, Stadler 
Peter, Koller Günter und Braid Martin soll im Zuge des Neujahrs-
empfanges der Gemeinde erfolgen. 
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Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge de r Verleihung 
der Ehrennadeln an obgenannte Personen die Zustimmu ng erteilen. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder stimmen dem Antrag des B ürgermeisters 
einstimmig, mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
2. Vergabe Zwischenfinanzierungsdarlehen - Wegebau  
Der Bürgermeister berichtet, dass das Zwischenfinan zierungsdarle-
hen mit einem Darlehensrahmen von € 300.000,-- für den Wegebau in 
den Zusammenlegungsgebieten zur Vergabe ausgeschrie ben wurde. Er 
führt aus, dass laut Landesrat Dr. Stockinger mit d er Sanierung 
des Sportzentrums im Herbst 2011 begonnen werden kö nnte jedoch BZ-
Mittel frühestens 2012 denkbar sind. Es könnte dies es Zwischenfi-
nanzierungsdarlehen deshalb auch zur Zwischenfinanz ierung dieses 
Vorhabens verwendet werden. Es wurden die laut Geme inderatsbe-
schluss vom 12.08.2010 festgelegten Banken zur Anbo tlegung einge-
laden. Von der Oberbank bzw. der Sparkasse wurde ke in Angebot ab-
gegeben. Von den übrigen Banken wurden folgende Ang ebote abgege-
ben: 
 
Bank Austria, Wien – Aufschlag 0,5 % 
BAWAG P.S.K., Wien – Aufschlag 0,75 
Raiba St.Roman – Aufschlag 0,59 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass die Bank Austri a und die BAWAG 
P.S.K. entgegen der halbjährlichen Verzinsung laut Ausschreibung 
eine vierteljährliche Verzinsung angeboten haben. L ediglich die 
Raiba St.Roman hat, entsprechend der Ausschreibung,  mit halbjähr-
licher Verzinsung angeboten. Seiner Meinung nach si nd die Angebote 
der Bank Austria und der BAWAG P.S.K. auszuscheiden . 
 
Gemeindevorstand Wimmer weist darauf hin, dass der Aufschlag der 
Bank Austria auf 12 Monate nach Bereitstellung befr istet ist und 
das Angebot auch deshalb nicht den Ausschreibungskr iterien ent-
spricht und auszuscheiden ist. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge de r Aufnahme des 
Zwischenfinanzierungsdarlehens bei der Raiba St.Rom an zu den ange-
botenen Konditionen bzw. dem vorliegenden Darlehens vertrag, wel-
chen er dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis  bringt, die 
Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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3. Finanzierungsplan Wegebau  
Der Bürgermeister berichtet, dass für das Wegebaupr ogramm in den 
Zusammenlegungsgebieten Au-Schwendt, Aschenberg, Kö ssldorf, Ginzl-
berg-Wald und Ginzldorf um Gewährung von Bedarfszuw eisungsmitteln 
angesucht wurde. Mit Schreiben vom 6.9.2010, IKD(Ge m)-311314/280-
2010-Mad, hat das Amt der Oö. Landesregierung nunme hr einen Finan-
zierungsplan übermittelt bzw. die Gewährung von Bed arfszuweisungs-
mitteln in Aussicht gestellt. 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat diesen Fin anzierungsplan 
wie folgt zur Kenntnis: 
 

Bezeichnung der 
Finanzierungsmittel

bis   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamt in 

EUR O

Rücklagen 0

Anteilsbetrag o.H. 0

In teressentenbe iträge 95.000 69.400 61.800 226.200

Vermögensveräuße rung 0

(Förderungs-)Da rlehen 0

(Bank-)Da rlehen 72.750 72.750

Sonstige Mit tel 0

Bundeszuschuss 0

Landeszuschuss 261.250 190.850 169.950 622.050

Bedarfszuweisung 70.000 70.000 70.000 210.000

0

Summe in EURO 0 429.000 330.250 301.750 70.000 0 0 1.131.000  
 
 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge di esem Finanzie-
rungsplan die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
4. Darlehensoptimierung Abwasseranlagen  
Der Bürgermeister berichtet, dass der Rechnungsabsc hluss der Ge-
meinde St.Roman durch die Bezirkshauptmannschaft Sc härding am 
18.5.2010 im Sinne der Bestimmungen der Oö. Gemeind eprüfungsord-
nung 2008 und des § 99 der Oö. Gemeindeordnung auf Sparsamkeit, 
Witschaftlichkeit, und Zweckmäßigkeit sowie auf Übe reinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften überprüft wurde. I n diesem Zusam-
menhang wurde festgestellt, dass die von der Aufsic htsbehörde für 
Abgangsgemeinden geforderte sogenannte Darlehensopt imierung 
betreffend die Kanalbauvorhaben noch nicht erfolgt ist.  
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Der Bürgermeister stellt fest, dass durch die Strec kung der Lauf-
zeit von 25 auf 33 Jahren die Annuitäten sinken und  somit auch der 
Haushaltsabgang geschmälert wird. Er weist aber auc h daraufhin, 
dass die Laufzeiten der Annuitätenzuschüsse unverän dert bleiben. 
Dies hat zur Folge, dass nach Ablauf der Gewährung der Annuitäten-
zuschüsse erhebliche Mehrkosten auf die Gemeinde zu kommen. Es wäre 
daher seiner Meinung nach überlegenswert ob, in Anb etracht dieser 
Tatsache, eine Streckung der Darlehen überhaupt sin nvoll ist. 
 
 
Der Bürgermeister schlägt daher vor, dass bei den i n Frage kommen-
den Darlehen Tilgungspläne für eine eventuelle Stre ckung der Lauf-
zeit eingeholt werden bzw. Anfragen gestellt werden  unter welchen 
Bedingungen einer solchen zugestimmt würde. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag des Bürgermeis ters einstim-
mig, mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
5. Flächenwidmungsplanänderungen  
a) Flächenwidmungsplanänderung Altendorf:  Der Bürgermeister führt 
aus, dass über Antrag von Herrn Scheuringer Manfred , Altendorf 17, 
das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren Nr. 25 ei ngeleitet wur-
de. Es liegen Stellungnahmen der Energie AG, der Wi rtschaftskammer 
für OÖ und des Landes Oberösterreich vor und es bes teht kein Ein-
wand gegen die beantragte Änderung. Es wurde ledigl ich seitens der 
Direktion Straßenbau und Verkehr, Abt. Straßenerhal tung und –
betrieb, darauf hingewiesen, dass falls es in Hinku nft das Ver-
kehrsaufkommen erfordert, zur Ausschaltung von Behi nderungen für 
die Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße, der An tragsteller der 
gegenständlichen Bewilligung die erforderlichen Maß nahmen, wie die 
Errichtung einer Linksabbiegespur vorzusehen hat. D iese Stellung-
nahme wird Herrn Scheuringer zur Kenntnis gebracht.  Der Bürger-
meister stellt ferner fest, dass die Flächenwidmung splanänderung 
nicht dem Ortsentwicklungskonzept widerspricht. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt daher der Gemeinderat m öge der Flä-
chenwidmungsplanänderung Nr. 25 die Zustimmung erte ilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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b)Flächenwidmungsplanänderung Aschenberg:  Der Bürgermeister be-
richtet, dass über Antrag von Herrn Wallner Josef, wohnhaft in 
Esternberg, Riedlbach 2, die im vorliegenden Lagepl an dargestellte 
Fläche von Grünland in Dorfgebiet umgewidmet werden  soll. Er weist 
darauf hin, dass Herr Wallner Besitzer der Liegensc haft Aschenberg 
16 ist. Herr Wallner beabsichtigt die Liegenschaft an seinen Sohn 
zu übergeben. Gleichzeitig soll seine Tochter im Be reich der Lie-
genschaft eine Bauparzelle erhalten. Er weist darau f hin, dass die 
entsprechende Infrastruktur wie Kanal, Wasser und Z ufahrt bereits 
vorhanden ist. Weiters grenzt die Liegenschaft unmi ttelbar an die 
Ortschaft Watzing, wo bereits eine entsprechende Do rfgebietswid-
mung vorliegt. Seiner Meinung bestehen daher keine Bedenken gegen 
die Einleitung des Umwidmungsverfahrens. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann, der Gemeinderat  möge der Ein-
leitung des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens entsprechend 
vorliegender Planskizze die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
c) Flächenwidmungsplanänderung Altendorf:  Der Bürgermeister be-
richtet, dass über Antrag von Herrn Schmidbauer Joh ann, wohnhaft 
in Brunnenthal, und Frau Schmidbauer Elisabeth, St. Roman, wohnhaft 
in St.Roman, Altendorf 6, bzw. Herrn Kislinger, woh nhaft in 
St.Roman, Jetzingerdorf 3, die im vorliegenden Lage plan darge-
stellte Fläche von Grünland in Wohngebiet umgewidme t werden soll. 
Er weist darauf hin, dass bereits ein Teil der Grun dstücke als 
Wohngebiet gewimdet ist und lediglich die angrenzen de Fläche eben-
falls als Wohngebiet gewidmet werden soll. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann, der Gemeinderat  möge der Ein-
leitung des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens entsprechend 
vorliegender Planskizze die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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6. Sanierung Sportzentrum  
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat, dass im Sportaus-
schuss ein Konzept für die Sanierung des Sportzentr ums erstellt 
wurde. Es soll dabei überwiegend das bestehende Klu bhaus für die 
Umkleide genutzt werden. Das Konzept wurde der UNIO N bzw. der Sek-
tion Fußball als Grundlage für die Planung übermitt elt. Das Kon-
zept wird von der Sektion Fußball geprüft. Sobald s eitens der 
UNION die Zustimmung vorliegt werden die weiteren S chritte einge-
leitet. Er hofft, dass der Gemeinderat heuer noch e inen entspre-
chenden Beschluss über die Sanierung fassen kann. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Bürgerme isters zur 
Kenntnis. 
 
 
 
7. Ausfinanzierung KLF-Steinerzaun  
Der Bürgermeister berichtet, dass 2009 auf Grund de r Finanzsitua-
tion keine Zuführungen vom ordentlichen an den auße rordentlichen 
Haushalt getätigt werden konnten. Es blieben daher für die Finan-
zierung des Löschfahrzeuges (Type KLF-A) für den Lö schzug Steiner-
zaun der FF-St.Roman Mittel in Höhe von € 27.000,--  offen. Im 
Prüfbericht des Rechnunsabschlusses 2009 der BH-Sch ärding vom 
19.5.2010 wurde ausgeführt, dass die tatsächlichen Anschaffungs-
kosten aufgrund des Ankaufs zusätzlicher Ausrüstung sgegenstände 
mit rund € 117.000,-- über den aufsichtsbehördlich genehmigten 
Kosten von rund € 75.600,-- liegen. Die Bedeckung d es Fehlbetrges 
ist derzeit ungesichert und ist diesbezüglich das E invernehmen mit 
der Aufsichtsbehörde herzustellen. Es gibt entsprec hende Gemeinde-
ratsbeschlüsse des Gemeinderates vom 13.6.2008 bzw.  12.9.2008 wo-
nach die Gemeinde Mittel die Kosten bis zu einer Ge samtkostenhöhe 
von € 100.000,-- übernimmt und die Feuerwehr die da rüberhinausge-
henden Kosten trät. Somit hätte die Gemeinde € 27.0 00,-- bereitzu-
stellen. Da dies auf Grund der finanziellen Situati on der Gemeinde 
derzeit nicht möglich ist wurde mit der Direktion I nneres und Kom-
munales Kontakt aufgenommen. Seitens des Gemeindere ferates wurde 
mitgeteilt, dass es keine zusätzlichen Mittel des L andes gibt. Es 
wurde aber mitgeteilt, dass die Gemeinde Kontakt mi t der Freiwil-
ligen Feuerwehr bezüglich einer Finanzierung des of fenen Betrages 
aufzunehmen hat. Seitens des Gemeinderessorts wurde  dabei vorgege-
ben, dass der noch offene Betrag zu 50 % durch die Freiwillige 
Feuerwehr und der Rest über ein von der Gemeinde au fzunehmendes 
Darlehen finanziert werden soll. Die Refinanzierung sraten finden 
Anerkennung bei der wahrscheinlichen Abgangsdeckung  in den nächs-
ten Jahren. Auf Grund der finanziellen Situation de r Feuerwehr 
kann sich die einen weiteren Kostenbeitrag in Höhe von € 7.000,-- 
vorstellen. Die restliche Mittel in Höhe von € 20.0 00,-- müssen 
durch ein Darlehen aufgebracht werden. 
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Der Bürgermeister beantragt daher der Gemeinderat m öge der Aus-
schreibung eines Darlehens in Höhe von € 20.000,-- zur Ausfinan-
zierung des Löschfahrzeugankaufs die Zustimmung ert eilen. Die Kon-
ditionen lauten gleichlautend dem Zwischenfinanzier ungsdarlehen 
mit Ausnahme der 10-jährigen Laufzeit und der viert eljährlichen 
Zinsanpassung. Zur Anbotlegung sollen jene Banken e ingeladen die 
auch zur Anbotslegung für das letzte Zwischenfinanz ierungsdarlehen 
eingeladen wurden. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
8. Vergabe Gemeindewohnung  
Der Bürgermeister berichtet, dass die Gemeindewohnu ng laut Gemein-
deratsbeschluss vom 12.8.2010 zur Vergabe ausgeschr ieben wurde. Es 
haben sich 4 Bewerber/innen um die Wohnung beworben . Der Gemeinde-
vorstand hat sich auf Grund des vorerwähnten Beschl usses in der 
Sitzung vom 20.9.2010 eingehend mit den Bewerbungen  befasst und 
unter Berücksichtigung der sozialen und familiären Umstände fol-
genden Vergabevorschlag erstellt: 
 
1. Kieslinger Martina, Steinerzaun 7 
2. Lang Norbert, Ebertsberg 6 
3. Scheuringer Peter, Altendorf 4 
4. Kreuzer Ralf, Kopfing, Engertsberg 16 
 
 
Der Bürgermeister schlägt vor, dass die Vergabe in der Reihenfolge 
des Vergabevorschlages des Gemeindevorstandes erfol gt bzw. mit dem 
zukünftigen Mieter der vorliegende Mietvertrag, wel chen er dem Ge-
meinderat vollinhaltlich zur Kenntnis bringt, abges chlossen wird. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag des Bürgermeis ters einstim-
mig, mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
9. Prüfbericht Prüfungsausschuss  
Der Bürgermeister berichtet, dass am 17.9.2010 eine  Prüfung des 
Prüfungsausschusses stattgefunden hat und bringt er  dem Gemeinde-
rat den diesbezüglichen Bericht vollinhaltlich zur Kenntnis. 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht einstimmig zur Ke nntnis. 
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10. Erlassung Kindergartenordnung  
Der Bürgermeister führt aus, dass wie im Dringlichk eitsantrag an-
geführt auf Grund der Novellierung des Kinderbetreu ungsgesetzes 
und auf Grund von Änderungen beim Arbeitsjahr, der Öffnungszeiten 
und der Elternbeiträge die Kindergartenordnung für das Kindergar-
tenjahr 2010/2011 neu zu erlassen ist. In Bezug auf  die Öffnungs-
zeiten bzw. das Arbeitsjahr und die Ferien wurde se itens des Kin-
dergartens eine Bedarfserhebung durchgeführt. Er br ingt dem Ge-
meinderat sodann die neue Kindergartenordnung wie f olgt zur Kennt-
nis: 
 
 
 

Kindergartenordnung für den Kindergarten St. Roman 
geltend ab 01. September 2010 

 
 

I. Betrieb eines Kindergartens  
 
Die Gemeinde St.Roman betreibt einen Kindergarten n ach den Bestim-
mungen des  
Oö. Kinderbetreuungsgesetzes 2007, LGBL. Nr. 39/200 7 i.d.F. 
LGBl.Nr. 43/2009 mit dem Sitz in St.Roman. 
 
 
II. Arbeitsjahr und Ferien  
 
1. Das Arbeitsjahr des Kindergartens beginnt am ers ten Dienstag 

im September und dauert bis zum Beginn des nächsten  Arbeits-
jahres. 

2. Zu Allerseelen – 02.11.2010 - ist der Kindergart en ganztätig 
geschlossen. 

3. Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12.2010 und enden am 
09.01.2011. 

4. Die Semesterferien beginnen am 19.02.2011 und en den am 
27.02.2011. 

5. Die Osterferien beginnen am 16.04.2011 und enden  amt 
26.04.2011. 

6. Die Pfingstferien beginnen am 11.06.2011 und end en am 
14.06.2011. 

7. Die Hauptferien beginnen am 25.07.2011 und enden  am 
05.09.2011. 
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III. Öffnungszeit  
 
1. Die Öffnungszeit des Kindergartens ist  

am Montag, Donnerstag und Freitag von 07.30 Uhr bis  13.30 Uhr 
und am Dienstag und Mittwoch von 07.00 Uhr bis 13.3 0 Uhr. 

2. Mittagsbetrieb: 12.30 – 13.30 Uhr. Die Kinder be kommen ein 
warmes Mittagessen. 

3. An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen bleib t der Kinder-
garten geschlossen. 

4. An Zwickeltagen ist der Kindergarten, wenn schul frei, ge-
schlossen. 

5. In der zweiten und dritten Juliwoche erfolgt je nach Bedarf 
ein eingeschränkter Kindergartenbetrieb. 

 
 
IV. Elternbeiträge  
 
1. Der Kindergarten ist nach Maßgabe der Bestimmung en des Kinder-

betreuungsgesetzes für Kinder mit Hauptwohnsitz in Oberöster-
reich vom vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schul eintritt 
beitragsfrei und allgemein zugänglich. 

2. Kein Entfall der Elternbeiträge für Kinder in al terserweiter-
ten Gruppen, die jünger sind als 30 Monate und für Kinder in 
alterserweiterten Gruppen, die Volksschüler sind. 

3. Als Material- bzw. Veranstaltungsbeitrag ist ein  monatlicher 
Beitrag in Höhe von € 4,-- zu leisten. 

 
 
V. Kindergartenpflicht  
 

- Der Besuch des Kindergartens ist für Kinder ab dem vollendeten 
5. Lebensjahr, im Jahr vor dem Schuleintritt, verpf lichtend. 

- Für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und fü r Kinder, 
die gemäß § 15 Schulpflichtgesetz vom Schulbesuch b efreit sind, 
ist der Besuch des Kindergartens freiwillig. 

- Ein kindergartenpflichtiges Kind muss den Kindergar ten im Jahr 
vor dem Schuleintritt an 5 Werktagen insgesamt 20 W ochenstunden 
regelmäßig besuchen. 

- Die gerechtfertigte Verhinderung des regelmäßigen B esuches ist 
durch die Eltern nachzuweisen (z.B. Erkrankung, auß ergewöhnli-
che Ereignisse) und durch eine schriftliche Entschu ldigung, 
durch telefonische Verständigung oder durch ein ärz tliches At-
test zu belegen. 

- Gerechtfertigtes Fernbleiben ist analog zum Schulja hr mit den 
Weihnachts-, Semester-, Oster- und Hauptferien mit maximal 3 
Wochen zusätzlichen Fernbleibens (z.B. gemeinsamer Urlaub mit 
den Eltern) begrenzt. 

- Die häusliche Betreuung und Förderung eines kinderg artenpflich-
tigen Kindes ist zulässig. 
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VI. Aufnahme in den Kindergarten  
 
1. Der Kindergarten ist nach Maßgabe der Bestimmung en des Oö. KBG 

2009 für Kinder vom vollendeten 24. Lebensmonat bis  zur Einschu-
lung allgemein zugänglich. 

2. Im Kindergarten werden 2 Kindergartengruppen gef ührt. 
3. Der Besuch des Kindergartens ist bis zum 5. Lebe nsjahr freiwil-

lig. Ab dem 5. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gil t die allge-
meine Kindergartenpflicht. 

4. Für die Aufnahme in den Kindergarten ist eine An meldung des Kin-
des durch die Eltern erforderlich. Die Anmeldung ha t persönlich 
bei der Kindergartenleitung zu erfolgen. Zur Anmeld ung sind fol-
gende Unterlagen mitzubringen: 
a) Geburtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kin des, 
b) ärztliche Bescheinigung über den allgemeinen Ges undheitszu-

stand des Kindes (Bestätigung über amts-, haus- ode r kin-
derärztliche Untersuchungen werden als ausreichend aner-
kannt), 

c) Impfbescheinigung 
d) Aktuelle Kontonummer und Bankverbindung. 

 
 
VII. Abmeldung:  
 
Die Abmeldung eines Kindes vom Besuch des Kindergar tens ist nur 
zum Ersten eines jeden Monats unter Einhaltung eine r zweiwöchigen 
Abmeldefrist möglich und hat bei der Kindergartenle itung zu erfol-
gen - ausgenommen kindergartenpflichtige Kinder. Ei ne Abmeldung 
zum 01. Juli 2011 ist nicht möglich. 
 
 
VIII. Widerruf der Aufnahme:  
 
Die Aufnahme eines Kindes darf nur widerrufen werde n, wenn 
a) die Eltern eine ihnen obliegende Verpflichtung t rotz vorheriger 

schriftlicher Mahnung nicht erfüllen oder 
b) nachweislich eine andere Form der Bildung, Erzie hung, Betreuung 

und Pflege den Bedürfnissen des Kindes besser gerec ht wird. 
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IX. Zusammenarbeit mit den Eltern  
 
1. Die pädagogischen Fachkräfte stellen im Hinblick  auf die päda-

gogischen Aufgaben des Kindergartens einen regelmäß igen Aus-
tausch mit den Eltern sicher. 

2. Die Eltern haben das Recht, bei der Festlegung d er Öffnungs-
zeiten, der Ferienzeiten und in sonstigen organisat orischen 
Fragen ihre Vorstellungen einzubringen. Zu diesem Z weck führt 
der Rechtsträger spätestens bei der Anmeldung eine schriftli-
che Bedarfserhebung durch. 

3. Die Eltern haben das Recht, bei einem Antrag von  mindestens 
einem Viertel der Eltern einer Gruppe die Einberufu ng einer 
Elternversammlung binnen 14 Tagen zu beantragen. 

4. Die Wahl einer Elternvertreterin oder eines Elte rnvertreters 
oder die Gründung eines Elternvereins zur Wahrnehmu ng der An-
liegen der Eltern gegenüber dem Rechtsträger ist zu lässig und 
anzustreben.  

 
 
X. Pflichten der Eltern  
 
1. Die Eltern haben mit dem Rechtsträger und den pä dagogischen 

Fachkräften zusammen zu arbeiten. 
2. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass die Kinde r den Kinder-

garten körperlich gepflegt sowie ausreichend und zw eckmäßig ge-
kleidet besuchen und dass die vereinbarten Besuchsz eiten ein-
gehalten werden.  

3. Die Kinder sollen am Vormittag spätestens bis 08 .30 Uhr im Kin-
dergarten anwesend sein und frühestens ab 11.30 Uhr  vom Kinder-
garten abgeholt werden. 

4. Die Eltern haben die Kindergartenleitung von erk annten  Infek-
tionskrankheiten des Kindes unverzüglich zu verstän digen. Gege-
benenfalls ist das Kind so lange vom Besuch des Kin dergartens 
fernzuhalten, bis die Gefahr einer Ansteckung ander er Kinder 
und des Kindergartenpersonals nicht mehr besteht. B evor das 
Kind den Kindergarten wieder besucht, ist eine ärzt liche Bestä-
tigung darüber vorzulegen, dass eine Ansteckungsgef ahr nicht 
mehr gegeben ist. Im Kindergarten können den Kinder n grundsätz-
lich keine Medikamente verabreicht werden. 

5. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass das Kind den Kindergar-
ten regelmäßig, an mindestens 3 Tagen in der Woche (Ausnahme: 
kindergartenpflichtige Kinder) besucht. Ist ein Kin d voraus-
sichtlich länger als 3 Tage verhindert, so haben di e Eltern die 
Kindergartenleitung unter Angabe des Grundes davon zu benach-
richtigen. 
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6. Die Eltern erklären hiermit, dass ihr Kind insge samt mindestens 
fünf Wochen pro Arbeitsjahr, davon mindestens zwei Wochen 
durchgehend, Ferien außerhalb des Kindergartens ver bringt. 

7. Die Eltern sind damit einverstanden, dass logopä dische Reihen-
untersuchungen bei den Kindern durchgeführt sowie b ei Bedarf 
andere/weitere ExpertInnen (z.B. die Fachberatung f ür Integra-
tion) hinzugezogen werden und erklären sich weiters  einverstan-
den, dass das Ergebnis der Untersuchung zwischen de n ExpertIn-
nen und der gruppenführenden  KindergartenpädagogIn  besprochen 
wird. Zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme der Lo gopädIn mit 
den Eltern des Kindes erklären sich diese ausdrückl ich mit der 
Weitergabe der entsprechenden Informationen (bspw. Wohnort, Te-
lefonnummer der Familie des Kindes) durch die grupp enführende 
KindergartenpädagogIn an die zuständige LogopädIn e inverstan-
den. 

8. Die Kinder sind von den Eltern oder deren Beauft ragten, sofern 
diese zur Übernahme der Aufsicht geeignet sind, in den Kinder-
garten zu bringen und von diesen wieder abzuholen. 
Dem Personal des Kindergartens obliegt die Pflicht zur Beauf-
sichtigung der Kinder während des Besuchs des Kinde rgartens. 
Die Aufsichtspflicht im Kindergarten beginnt mit de r Übernahme 
des Kindes; sie endet mit dem Zeitpunkt, in dem die  Kinder den 
Eltern oder deren Beauftragten übergeben werden. Au ßerhalb des 
Kindergartens besteht die Aufsichtspflicht nur währ end der 
Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des Kinderga rtenbesu-
ches, wie z.B. Spaziergänge und Ausflüge. 

9. Eltern, deren Kinder mit dem von der Gemeinde or ganisierten 
Bustransport befördert werden, sind verpflichtet, i hr Kind zu 
den Halte(Sammel)stellen zu begleiten bzw. durch ei ne zur Über-
nahme der Aufsicht geeignete Person begleiten zu la ssen, das 
Kind an die Begleitperson im Beförderungsmittel zu übergeben 
und von den Haltestellen zum vereinbarten Zeitpunkt  wieder ab-
zuholen bzw. von einer zur Übernahme der Aufsicht g eeigneten 
Peron abholen zu lassen. 

10. Die Eltern erklären hiermit ihre Zustimmung zur  Weitergabe der 
Kindesdaten an das Amt der Oö. Landesregierung zum Zweck der 
Abwicklung des Landeszuschusses und des Landesbeitr ages zu den 
Kosten der Kinderbetreuung. 
 

 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge vo rliegender Kin-
dergartenordnung die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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10. Allfälliges  
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über f olgende Themen: 
 
a) Der Sauwaldwandertag der Laeder-Region-Sauwald f indet am 26.10 

2010 statt. Letztes Jahr besuchte St.Roman Wernstei n und be-
sucht heuer die Gemeinde Wernstein St.Roman. Am Mon tag findet 
eine Kulturausschusssitzung statt und wird dabei di e Routenpla-
nung bzw. Organisation besprochen. 
 

b) Der heurige Kirtag am 24.10.2010 soll durch die Teilnahme orts-
ansässiger Teilnehmer aus der Wirtschaft und der Ku ltur belebt 
werden. Diesbezüglich hat er bereits Gespräche mit den Wirt-
schaftstreibenden aus der Gemeinde geführt und sind  diese an 
einer Beteiligung interessiert. 
 

c) Er berichtet, dass Frau Schmolz ihre Stelle als Reinigungskraft 
im Kindergarten gekündigt hat und hat der Gemeindev orstand be-
reits eine Neuausschreibung beschlossen. Die Stelle nausschrei-
bung wird auf der Homepage, der Amtstafel und in de r Gemeinde-
zeitung kundgemacht. 
 

d) Nächsten Samstag findet in Grieskirchen der Tag der E-Mobilität 
statt. Energie AG, Energiesparverband usw. präsenti eren Ener-
giesparmöglichkeiten bzw. Einsatzmöglichkeiten stro mbetriebener 
Fahrzeuge. Er wird an dieser Veranstaltung wahrsche inlich teil-
nehmen. Sollte es noch Interessenten geben schlägt er vor sich 
um 13.00 Uhr am Pendlerparkplatz zu treffen und die  Veranstal-
tung gemeinsam zu besuchen. Diese Veranstaltung wür de sich auch 
mit einem Besuch der Landesausstellung verbinden la ssen. Die 
Rückfahrt wäre für 17.00 Uhr geplant. 
 

e) Am nächsten Sonntag den 3.10.2010 findet im Ansc hluss an das 
Erntedankfest der Tag der Älteren im Gasthaus Wideg ger statt. 
Dies wurde auch mit Pfarrer Traunwieser abgesproche n. 
 

f) Er beabsichtigt im Winter für den Gemeinderat ei nen Referenten 
für das Baurecht bzw. die Raumordnung zu organisier en da dies 
seiner Meinung nach ein wichtiges Thema für den Gem einderat 
ist. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorher ige Sitzung 

 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die während  der Sitzung 
zur Einsicht aufgelegenen Verhandlungsschrift über die letzte Sit-
zung vom 12.08.2010 keine Einwendungen erhoben wurd en. 
 
 
Da die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Antr äge und Wort-
meldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsit zende um 21.15 
Uhr die Sitzung. 
 
 
 
 
 

-------------------------------         ----------- -------------------------- 
Schriftführer AL Stadler Johann         Vorsitzende r Bgm. Berlinger Siegfried 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende 
Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 17.12.2010 k eine Einwendun-
gen erhoben wurden und diese Verhandlungsschrift da her im Sinne 
des § 54(5) Oö. GemO 1990 als genehmigt gilt. 
 

Gemeinde St.Roman, 17.12.2010 
 
 
 

------------------------------------- 
Vorsitzender Bgm. Siegfried Berlinger 

 
 
 

-----------------------------   ------------------- --------- 
Gemeinderat (ÖVP-Fraktion)   Gemeinderat(SPÖ-Frakti on) 

 
 
 

----------------- -------- 
Gemeinderat (FPÖ-Fraktion) 

 


